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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und der Ortsgemeinden Albersweiler, Annweiler am Trifels, Dernbach, Eußerthal,

Gossersweiler-Stein, Münchweiler am Klingbach, Ramberg, Rinnthal, Silz, Völkersweiler, Waldhambach, Waldrohrbach, Wernersberg

VERBANDS-
GEMEINDE

Bekanntmachung Nr. 15/2026
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
7. Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Ann-
weiler am Trifels (Wahlperiode 2024/2029)
Am Donnerstag, 12.03.2026, um 17:00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde, Meßplatz
1, 76855 Annweiler am Trifels, die 7. Sitzung des Werkaus-
schusses mit folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Vorberatung über die Aufnahme von Investitionsdarlehen

für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Regenerative
Energien sowie Abwasserbeseitigungseinrichtungen

2 Beratung und Beschlussfassung über Erkundungsbohrun-
gen für den Ersatzbrunnen Albersweiler

3 Auftragsvergaben
4 Anfragen
5 Informationen
Nicht öffentlich:
6 Anfragen
7 Informationen

76855 Annweiler am Trifels,  27. Februar 2026
Christian Burkhart
Bürgermeister

Beschlusszusammenfassung zur 10. Sitzung
des Verbandsgemeinderates Verbandsge-
meinde Annweiler am Trifels vom 05.02.2026
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

2 Beratung und Beschlussfassung über die Abwägung der
während der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen
sowie über die Feststellung der 6. Änderung der 2. Teil-
fortschreibung des Flächennutzungsplans im Bereich des
Bebauungsplans „Am Kabig II“

Erste Abstimmung über die Stellungnahme der Öffentlichkeit;
der Beschluss wurde mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und
2 Enthaltungen gefasst.
Zweite Abstimmung über die Stellungnahme des Landesam-
tes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz; der Beschluss
wurde mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 2 Enthaltun-
gen gefasst.
Der Verbandsgemeinderat beschließt die redaktionelle Ände-
rung zur Erschließung über die Privatfläche, welche entgegen
der Formulierung nicht gesichert ist, einstimmig, bei einer Ent-
haltung.
Der Verbandsgemeinderat beschließt darüber hinaus über fol-
gende Punkte:
1. Feststellung der Abwägung:

Es wird festgestellt, dass die während der Offenlage und Be-
teiligung der Träger öffentlicher Belange eingegangenen
Stellungnahmen geprüft und unter Abwägung der öffentli-
chen Belange behandelt wurden.

2. Beschluss über die FNP-Änderung:
Auf Grundlage der Abwägung wird die Änderung des Flä-
chennutzungsplans „Am Kabig II“ gemäß den vorliegenden
Entwurfsunterlagen in der Fassung mit den im Abwägungs-
bericht dargestellten Änderungen beschlossen.

3. Öffentliche Bekanntmachung:
Die geänderte Fassung wird nach § 6 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht; mit der Bekanntmachung tritt die Planän-
derung in Kraft.

4. Planungsziele:
Die Ziele und Zwecke der Planung sowie die öffentlichen Be-

lange werden mit der Änderung des Flächennutzungsplans
gewahrt und umgesetzt.

zu Nr. 1; der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stim-
men und 1 Enthaltungen gefasst.
zu Nr. 2; der Beschluss wurde mit 18 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stim-
men und 2 Enthaltungen gefasst.
zu Nr. 3; der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stim-
men und 1 Enthaltungen gefasst.
zu Nr. 4; der Beschluss wurde mit 19 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stim-
men und 1 Enthaltungen gefasst.
3 Beratung und Beschlussfassung über die Kommunale

Wärmeplanung
Der Verbandsgemeinderat beschließt mit 22 Ja-Stimmen, 2
Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen, den Abschlussbericht der
Kommunalen Wärmeplanung in der vorliegenden Fassung.
Das Ratsmitglied Manuela Rossel war bei der Beschlussfas-
sung nicht im Ratssaal anwesend.

5 Auftragsvergaben
5.1 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von

Tiefbauarbeiten für die Erneuerung des Schmutzwasser-
kanals der Sanitäranlagen an der Grundschule Annwei-
ler

Der Verbandsgemeinderat beschließt einstimmig den Auftrag
für die im o.g. Sachverhalt Tiefbauarbeiten an die Trifels Infra-
struktur GmbH zu vergeben.

Bekanntmachung Nr. 14/2026
Verbundene Wahlbekanntmachung

I.
Am Sonntag, dem 22. März 2026, findet die Wahl zum 19.
Landtag Rheinland-Pfalz und in der Ortsgemeinde Waldham-
bach gleichzeitig die Wahl der Ortsbürgermeisterin/des Orts-
bürgermeisters (Direktwahl) statt.
Die Wahlen dauern von 8:00 bis 18:00 Uhr

II.
Die nachfolgenden Gemeinden bilden jeweils einen Stimmbe-
zirk.
Die Wahlräume werden wie folgt eingerichtet:

· Albersweiler, Turnhalle, Schulweg 1
· Dernbach, Gemeinschaftshaus, Kirchstraße 31
· Eußerthal, Gemeindehaus, Sulzbachweg 6
· Gossersweiler-Stein, Berglandhalle, Schulweg 14
· Münchweiler am Klingbach, Wasgauhalle, Am Mühlweg 6
· Ramberg, Ramburghalle, Hauptstraße 20
· Rinnthal, Rathaus, Hauptstr. 32
· Silz, Kindergarten, Schulstr. 22
· Völkersweiler, Altes Schulhaus, Hauptstraße 36
· Waldhambach, Dorfgemeinschaftshaus, Am Sportplatz 9
· Waldrohrbach, Dorfgemeinschaftshaus, Friedhofstraße 27
· Wernersberg, Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstr. 8

Die Stadt Annweiler am Trifels ist in 8 allgemeine Stimmbezir-
ke eingeteilt.

Die Wahlräume sind wie folgt eingerichtet:

· Stimmbezirk 1: Annweiler am Trifels, Rathaus,
Hauptstraße 20

· Stimmbezirk 2: Annweiler an Trifels, Verbandsgemeinde-
Rathaus, Meßplatz 1

· Stimmbezirk 3: Annweiler am Trifels, Hohenstaufensaal
(kleiner Saal), Landauer Straße 1

· Stimmbezirk 4: Staufer Schulzentrum, Gebäude West
(ehemalige Hauptschule), Herrenteich 2

· Stimmbezirk 5: Annweiler am Trifels-Bindersbach,
Altes Schulhaus, Münzstraße 24

· Stimmbezirk 6: Annweiler am Trifels-Sarnstall, Schulsaal,
Annweiler Straße 8

· Stimmbezirk 7: Annweiler am Trifels-Queichhambach.,
Dorfgemeinschaftshaus., Queichtalstraße 39

· Stimmbezirk 8: Annweiler am Trifels-Gräfenhausen,
Sporthaus, Zur Holderquelle 14

In folgenden Gemeinden sind die folgenden Wahlräume, zur
Erleichterung der Teilnahme an der Wahl für behinderte und
andere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, barriere-
frei eingerichtet:

Stadt Annweiler am Trifels:
· Stimmbezirk 2: Annweiler am Trifels, Verbandsgemeinde-

Rathaus, Meßplatz 1
· Stimmbezirk 3: Annweiler am Trifels, Hohenstaufensaal

(kleiner Saal), Landauer Straße 1
· Stimmbezirk 4: Annweiler am Trifels, Staufer Schulzentrum,

(ehemalige Hauptschule), Herrenteich 2
· Stimmbezirk 7: Annweiler am Trifels-Queichhambach,

Dorfgemeinschaftshaus, Queichtalstraße 39
· Stimmbezirk 8: Annweiler am Trifels-Gräfenhausen,

Sporthaus, Zur Holderquelle 14

Ortsgemeinden:
· Albersweiler, Turnhalle, Schulweg 1
· Eußerthal, Gemeindehaus, Sulzbachweg 6
· Gossersweiler-Stein, Berglandhalle, Schulweg 14
· Münchweiler am Klingbach, Wasgauhalle, Am Mühlweg 6
· Ramberg, Ramburghalle, Ortszentrum, Hauptstraße 20
· Waldhambach, Dorfgemeinschaftshaus, Am Sportplatz 9
· Wernersberg, Dorfgemeinschaftshaus, Kirchstr. 8

Briefwahlvorstand
In der Gemeinde Albersweiler wurde ein Briefwahlvorstand in
der Turnhalle, Schulweg 1 eingerichtet.
Dieser tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Ge-
meinde Albersweiler um 14:00 Uhr zusammen.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten
in der Zeit vom 23.02.2026 bis 25.02.2026 übersandt worden
sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in
dem die Stimmberechtigten zu wählen haben.

III.
Die Stimmberechtigten können nur in dem Wahlraum des
Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie einge-
tragen sind. In der Wahlbenachrichtigung sind Stimmbezirk
und Wahlraum angegeben.
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichti-
gung und ihren amtlichen Personalausweis – Unionsbürger ei-
nen gültigen Identitätsnachweis oder Reisepass – zur Wahl
mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben wer-
den.
Bei der Landtagswahl wird mit amtlichen Stimmzetteln ge-
wählt. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des
Wahlraumes einen weißen Stimmzettel mit dem Aufdruck
„Stimmzettel für die Landtagswahl im Wahlkreis 49 am 22.
März 2026“ ausgehändigt.
Bei den amtlichen Stimmzetteln ist die rechte obere Ecke ab-
geschnitten. Dieses Merkmal versetzt blinde und sehbehin-
derte Wählerinnen und Wähler in die Lage, ohne fremde Hilfe
den Stimmzettel in so genannte Stimmzettelschablonen rich-
tig einlegen zu können, um anschließend ebenfalls ohne die
Mitwirkung anderer Personen geheim ihre Stimme abgeben zu
können. Landesweit ist bei allen Stimmzetteln die rechte obe-
re Ecke abgeschnitten, so dass eine Zuordnung der Stimmzet-
tel zu einem bestimmten Wähler nicht möglich ist und das
Wahlgeheimnis umfassend gewahrt bleibt.
Im Stimmbezirk Annweiler am Trifels 0007 (Queichhambach),
Dorfgemeinschaftshaus, Queichtalstraße 39 wird eine reprä-
sentative Wahlstatistik durchgeführt. Im Rahmen der reprä-
sentativen Wahlstatistik, die ihre rechtliche Grundlage in § 54
a Landeswahlgesetz hat, werden in den vom Landeswahlleiter
im Einvernehmen mit dem Statistischen Landesamt ausge-
wählten Stichprobenstimmbezirken Statistiken über die Ge-
schlechts- und Altersgliederung der Stimmberechtigten und
Wähler unter Berücksichtigung der Stimmabgabe für die ein-
zelnen Wahlvorschläge erstellt. An die Stimmberechtigten
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werden dazu Stimmzettel, die Unterscheidungsmerkmale
nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen enthalten, aus-
gegeben. Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Ver-
letzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen.
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme
und eine Landesstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

1.           für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe des Familien-
namens, Vornamens, Berufes oder Standes und des Ortes der
Hauptwohnung der Bewerberinnen und Bewerber sowie der
Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber, bei Wahlkreisvor-
schlägen von Parteien und Wählervereinigungen außerdem
deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch diese, bei Wahlkreisvorschlägen von Stimmberech-
tigten außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen je-
der Bewerberin und jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung,

2.           für die Wahl nach Landes- und Bezirkslisten in blau-
em Druck die zugelassenen Landes- und Bezirkslisten unter
Angabe der Namen der Parteien und Wählervereinigungen
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese,
der Familiennamen und Vornamen der ersten fünf Bewerbe-
rinnen und Bewerber und die Bezeichnung der Wahlvorschlä-
ge als Landes- oder Bezirkslisten sowie links von der Bezeich-
nung der Partei oder Wählervereinigung einen Kreis für die
Kennzeichnung.
Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Wahlkreisstimme in
der Weise ab,
dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck)
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Wei-
se eindeutig kenntlich machen, welcher Wahlkreisbewerberin
oder welchem Wahlkreisbewerber und gegebenenfalls wel-
cher Ersatzbewerberin oder welchem Ersatzbewerber sie gel-
ten soll, und ihre Landesstimme in der Weise, dass sie auf
dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich machen, welcher Landes- oder Bezirksliste sie gel-
ten soll.
Der Stimmzettel muss von den Wählerinnen und Wählern in
einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahl-
kabine darf nicht fotogarfiert oder gefilmt werden.

IV.
Gleichzeitig mit der Landtagswahl wird in der Ortsgemeinde
Waldhambach die Ortsbürgermeisterin / der Ortsbürgermeis-
ter gewählt.
In der Ortsgemeinde Waldhambach ist nur ein gültiger Wahl-
vorschlag eingereicht worden. Die Wählerinnen und Wähler
erhalten einen blauen Stimmzettel, in dem sich neben dem
Namen der Bewerberin/des Bewerbers ein Kreis für die „Ja“-
Stimme und daneben ein Kreis für die „Nein“-Stimme befin-
den. Die Wählerinnen und Wähler geben ihre Stimme in der
Weise ab, dass sie durch ein in einen der beiden Kreise ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich ma-
chen, ob sie mit „Ja“ oder mit „Nein“ abstimmen.
Erhält die Bewerberin/der Bewerber bei der Wahl nicht die er-
forderliche Mehrheit an „Ja“-Stimmen, wird nach öffentlicher
Aufforderung zum Einreichen neuer Wahlvorschläge die Wahl
wiederholt. Den Tag der Wiederholungswahl setzt die Auf-
sichtsbehörde fest.

V.
Die Wählerinnen und Wähler falten in der Wahlkabine den
Stimmzettel entsprechend der Vorfaltung für jede Wahl so,
dass bei der Stimmabgabe andere Personen nicht erkennen
können, wie sie gewählt haben, und legen den Stimmzettel-
umschlag für die Landtagswahl und den Stimmzettel für die
Direktwahl in die Wahlurnen, sobald die Wahlvorsteherin/der
Wahlvorsteher dies gestattet.

VI.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung der Wahlergeb-
nisse im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt,
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

VII.
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Land-
tagswahl haben, können an der Wahl im Wahlkreis, für den

der Wahlschein ausgestellt ist, in einem beliebigen Stimmbe-
zirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein für die Kom-
munalwahl haben, können an der Kommunalwahl nur durch
Briefwahl teilnehmen.
Wählerinnen und Wähler, die durch Briefwahl wählen wollen,
können sich noch bis Freitag, den 20. März 2026, 15:00 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung amtliche Stimmzettel,
amtliche Stimmzettelumschläge sowie amtliche Wahlbrie-
fumschläge beschaffen und die Wahlbriefe mit den Stimmzet-
teln (in verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den un-
terschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig der auf den
Wahlbriefumschlägen angegebenen Verbandsgemeindever-
waltung übersenden, dass diese dort spätestens am Tage der
Wahl bis 18:00 Uhr eingehen.
Die Wahlbriefe können auch bei der angegebenen Verbands-
gemeinde Annweiler am Trifels oder am Tage der Wahl bis spä-
testens 18:00 Uhr bei dem für den Wahlbrief zuständigen
Wahlvorstand (ebenfalls auf dem Wahlbriefumschlag ange-
geben) abgegeben werden.
Im Falle einer nachweislichen plötzlichen Erkrankung, bei der
ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten möglich ist, können Briefwahlun-
terlagen noch bis zum Wahltag, 15 Uhr beantragt werden. Die-
se Antragsfrist gilt auch für nicht im Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte, wenn sie nachweisen, dass sie oh-
ne ihr Verschulden nicht rechtzeitig Einwendungen gegen das
Wählerverzeichnis erhoben haben oder über ihre Einwendun-
gen erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses entschie-
den wird, oder wenn die Voraussetzungen für ihre Eintragung
erst nach dem 06.03.2026 eingetreten sind oder noch eintre-
ten.
Wählerinnen und Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bei
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels selbst in Emp-
fang nehmen, können aber auch direkt an Ort und Stelle die
Briefwahl ausüben.
Die Wählerinnen und Wähler haben die wichtigen Hinweise
und den Wegweiser für die Briefwahl auf den Merkblättern zu
beachten, um im Wege der Briefwahl gültig zu wählen.

VIII.
Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und
nur persönlich ausüben. Die Ausübung des Stimmrechts
durch einen Vertreter anstelle des Stimmberechtigten ist un-
zulässig.
Eine stimmberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder
wegen einer Behinderung an der Abgabe der Stimme gehin-
dert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei
der Kundgabe einer von der stimmberechtigten Person selbst
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung
oder Entscheidungen der stimmberechtigten Person ersetzt
oder verändert, oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht.
Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl eines an-
deren erhält.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit einer
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen einer zulässigen Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung der stimmberechtigten
Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der
stimmberechtigten Person eine Stimme abgibt. Der Versuch
ist jeweils strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches).
Annweiler am Trifels, den 6. März 2026
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
(Christian Burkhart, Bürgermeister)

Annweiler
am Trifels

Beschlusszusammenfassung zur
14. Sitzung des Stadtrates Stadt
Annweiler am Trifels vom 21.01.2026
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:
                                  

3 Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2026 -
Erlass einer Hebesatzsatzung

Zunächst wird die namentliche Abstimmung beantragt. Die-
ser Antrag wird einstimmig bei 2 Enthaltungen angenommen.

3.1 Änderungsantrag SPD-Fraktion
Die SPD-Fraktion stellt einen Änderungsantrag zur Beschluss-
vorlage, wonach die Realsteuerhebesätze wie folgt festge-
setzt werden sollen.

Grundsteuer A              610 v.H.
Grundsteuer B              710 v.H.
Gewerbesteuer            410 v.H.

Dieser Antrag wird mit 3 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und
einer Enthaltung abgelehnt.

3.2 Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2026
- Erlass einer Hebesatzsatzung
Vorlage: 02/980/II/061/2026

Der Stadtrat beschließt mit 16 Ja-Stimmen und 4 Nein-Stim-
men die beigefügte Hebesatzsatzung für das Jahr 2026 mit
folgenden Hebesätzen:

- Grundsteuer A              345 v.H (derzeit: 345 v.H.)
- Grundsteuer B              738 v.H (derzeit: 560 v.H.)
- Gewerbesteuer            400 v.H (derzeit: 400 v.H.)

4 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94
Abs. 3 GemO

Der Stadtrat beschließt einstimmig folgende Spenden anzu-
nehmen:

7 Auftragsvergaben
7.1 Auftragsvergaben Bodenbelüftung für Mammutbaum
Der Stadtrat beschließt einstimmig den Auftrag zum Ange-
botspreis zu vergeben.

7.2 Auftragsvergaben Beleuchtung Bushaltestelle
Queichhambach

Der Stadtrat beschließt einstimmig den Auftrag für die Anpas-
sung der Straßenbeleuchtung an der Bushaltestelle in
Queichhambach an die Stadtwerke Annweiler zu vergeben.

Waldhambach

Bekanntmachung Nr. 06/2026
der Ortsgemeinde Waldhambach
in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
13. Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Wald-
hambach (Wahlperiode 2024/2029)
Am Donnerstag, 12.03.2026, um 19:30 Uhr, findet im Sit-
zungsraum des Feuerwehrhauses, Hauptstraße 17, 76857
Waldhambach, die 13. Sitzung des Ortsgemeinderates mit
folgender Tagesordnung statt:
Tagesordnung:
Öffentlich:
1 Einwohnerfragestunde
2 Entscheidung über die Annahme von Spenden gem. § 94
Abs. 3 GemO
3Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie Erteilung
der Entlastung gem. § 114 GemO
4Feststellung des Jahresabschlusses 2024 sowie Erteilung
der Entlastung gem. § 114 GemO
5 Auftragsvergaben
5.1Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von
Tischen und Stühlen für das Dorfgemeinschaftshaus
5.2Weitere Auftragsvergaben
6Informationen zum Glasfaserausbau
7 Verschiedenes
Nicht öffentlich:
8Kitaangelegenheiten
9Grundstücksangelegenheiten
10 Verschiedenes
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76857 Waldhambach, 27. Februar 2026
Patricia Hammer, Erste Beigeordnete

Waldrohrbach

Beschlusszusammenfassung zur 8.
Sitzung des Ortsgemeinderates Ortsgemein-
de Waldrohrbach vom 10.12.2025
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

3 Beratung und Beschlussfassung über die Festsetzung
des wiederkehrenden Beitrags Wirtschaftswege für
2026 und 2027

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, den wiederkeh-
renden Beitrag für Wirtschaftswege auf 7,67 € festzusetzen.

4 Auftragsvergaben
4.1 Beratung und Beschlussfassung über die  Erstellung ei-

nes Leistungsverzeichnisses und Baubeschreibung
inkl. Massenaufnahme für das Bauwerk Wa 1 - Brücke
zur Überführung der Steinerstraße

Der Ortsgemeinderat beschließt einstimmig, den Ortsbürger-
meister zu ermächtigen, die Umsetzung der Leistung freizuge-
ben und den Auftrag, wie im Sachverhalt beschrieben, zu ver-
geben. Nach erfolgter Auftragsvergabe wird der Rat entspre-
chend informiert.

4.2 Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von
Offenhaltungsmaßnahmen

Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat einstim-
mig, die Offenhaltungsmaßnahmen über die Jagdpacht abzu-
wickeln und zu finanzieren.   

Beschlusszusammenfassung zur 9. Sitzung
des Ortsgemeinderates Ortsgemeinde Wald-

rohrbach vom 09.02.2026
öffentliche Sitzung
Veröffentlicht werden nachfolgend nur die Tagesordnungs-
punkte, bei denen Beschlüsse gefasst wurden:

3 Verkehrsangelegenheiten
3.1 Beratung und Beschlussfassung über die Umsetzung

der Prioritätenliste 2
Eingeschränktes Halteverbot auf Probe

Nach intensiver Beratung stellte Ratsmitglied Werner Kempf
den Antrag, über die Umsetzung der Prioritätenliste 2 na-
mentlich abzustimmen. Diesem Antrag stimmte der Gemein-
derat mit 5 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen zu.
                                   
5 Beratung und Beschlussfassung über Offenhaltungsmaß-

nahmen
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Auftrag gemäß
Angebot an die Firma Brennholzverkauf Schumacher, Völker-
sweiler zum Preis von 65,00 €/je Stunde zu verbgeben.  
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DEINE ANFORDERUNGEN

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 

zum Steuerfachangestellten oder eine 

vergleichbare Berufserfahrung in der 

Erstellung von Jahresabschlüssen und 

Steuererklärungen.

• Du hast Spaß an der Arbeit mit dem 

Computer und kennst Dich sowohl mit 

den MS‑Offce‑Programmen als auch mit 

branchenüblicher Software sehr gut aus.

• Du kannst Dich für logische Zusammen‑

hänge und den Umgang mit Zahlen genau‑

so begeistern wie dafür, anderen mit Rat 

und Tat zur Seite zu stehen.

• Du bist ein Organisationstalent und über‑

nimmst gerne Verantwortung.

• Du bist empathisch und sympathisch, 

begeisterungsfähig und hast ein Gespür für 

Menschen.

DEINE AUFGABEN

• Selbständige, eigenverantwortliche Erstel‑

lung von Jahresabschlüssen und Steuer‑

erklärungen aller Unternehmensformen

• Erstellung bzw. Kontrolle von Lohn‑ und Fi‑

nanzbuchhaltungen oder Monatsreportings

• Erarbeiten betriebswirtschaftlicher  

Auswertungen

• Beantwortung von steuerlichen, buchhal‑

terischen und bilanziellen Fragestellungen 

unserer Mandanten, ggf. in Zusammen‑

arbeit mit dem zuständigen Steuerberater

DEINE VORTEILE

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem kollegialen und teamorientierten 

Arbeitsumfeld eines langjährigen Familien‑

betriebes

• Ein sicherer Arbeitsplatz in einem  

modernen Büro

• Eine leistungsgerechte Vergütung

• Flexible Arbeitszeiten und Zuschuss zu 

einer betrieblichen Altersvorsorge

Wir freuen uns über Deine Bewerbung, möglichst unter Angabe Deines  
nächstmöglichen Eintrittstermins, vorzugsweise per Mail.

WERDE TEIL UNSERES TEAMS!
TRAPP Steuerberatung GbR · Äußermühlstraße 35 · 66994 Dahn 
E‑Mail: info@trapp‑steuerberatung.de

Fortschrittliche Steuerberatung – In der Region verwurzelt

Unser Team sucht in Voll‑ und/oder Teilzeit eine/n

Steuerfachangestellte/n (m/w/d)

Bilanzbuchhalter/in (m/w/d)

Wir arbeiten erfolgreich unter dem Motto  
„Nehmen Sie sich Zeit für das Wesentliche – wir kümmern uns um den Rest!“

Wir betreuen unsere Mandanten ganzheitlich und ermöglichen ihnen so die  
Fokussierung auf das Wesentliche.

Regional ist erste Wahl – kauf lokal!

Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 06.03.2026 um 10:08 erzeugt


